
Beschluss 
 

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
'Stadtwerke Grünberg' für das Wirtschaftsjahr 2009 

 
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 5 
Ziffer 4 und 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen hat die 
Stadtverordnetenversammlung am __________ den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt beschlossen: 
 
I. Erfolgs- und Vermögensplan 2009 
 

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grünberg wird  
 

Im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) 
 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.014.200 EURO 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.040.340 EURO 
 
mit einem Fehlbedarf von - 26.140 EURO, 
 
Im Vermögensplan (Finanzhaushalt) 
 
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf + 107.101 EURO 
 
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 119.000 EURO 
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 435.500 EURO 
 
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 316.500 EURO 
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 60.000 EURO 
 
mit einem Finanzmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von 47.101 EURO 
 
festgesetzt. 
 
 

II. Kreditaufnahme 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2009 wird auf 316.500 EURO festgesetzt. 
 
 

III.      Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 
 

IV.      Kassenkredite 
 

Kassenkredite werden nicht beansprucht.  
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V.       Stellenplan 
 

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am ________ beschlossene 
Stellenplan. 
 
 

35305 Grünberg, ___________ 
 
 
 

DER MAGISTRAT DER STADT GRÜNBERG 
 
 
 
 
Frank Ide Bernhard Linker  
Bürgermeister Kaufm. Betriebsleiter  


